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Liebe Mandanten,
dieses Bild hat uns besonders gefallen, steht 
es doch für eine produktive Auszeit, die 
sich jeder von uns gönnen kann und sollte. 
Warum also nicht den Herbst genießen, die 
einzelnen Sonnenstrahlen, die würzige Luft 
und die wundervollen Farben? Wie man 
sieht, lässt sich auch dabei das eine oder 
andere gemütlich erledigen. Nach so einer 
unkomplizierten Pause können wir  dann im 
Business frisch aufgetankt mit herbstlicher 
Energie wieder richtig Gas geben.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Oktober 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. In den Bundesländern 
und Regionen, in denen der 31.10.2018 kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge am 29.10.2018 fällig. Die Beitrags-
nachweise müssen dann bis zum 25.10.2018 übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 
und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018

Sozialversicherung⁵ 26.10.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. - 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine November  2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.11.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 12.11.2018 15.11.2018 09.11.2018

Gewerbesteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018

Grundsteuer 15.11.2018 19.11.2018 12.11.2018

Sozialversicherung⁵ 28.11.2018 entfällt entfällt
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Anwendung der Fahrtenbuchmethode 
nur bei belegmäßigem Nachweis aller 
Aufwendungen

Ein Arbeitnehmer eines Konzerns beantragte 
im Rahmen seiner Einkommensteuererklä-
rung für die private Nutzung und für die 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte mit seinem Dienstwagen die Anwen-
dung der Fahrtenbuchmethode. Die dem 
Fahrzeug zuzuordnenden Aufwendungen 
konnte er nicht durch einzelne Belege nach-
weisen. Die Fahrzeugkosten des umfang-
reichen Konzernfuhrparks wurden nicht den 
einzelnen Fahrzeugen direkt zugeordnet, 
sondern im Wege des Umlageverfahrens auf 
alle Fahrzeuge verteilt.

E I N K O M M E N S T E U E R

Das Finanzgericht München lehnte die 
Anwendung der sog. Fahrtenbuchmethode 
ab, da der lückenlose Nachweis über die für 
das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen 
nicht geführt worden ist. Die nur in einer 
Summe mitgeteilten Kosten und teilweise 
nicht individuell ermittelten Werte sind nicht 
berücksichtigungsfähig. Die Gesamtkosten 
sind insgesamt durch einzelne Belege lü-
ckenlos nachzuweisen. Schätzungen, auch 
Teilschätzungen, oder eidesstattliche Versi-
cherungen ersetzen nicht den Belegnach-
weis.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Antragsvoraussetzungen zur Anwen-
dung des Teileinkünfteverfahrens

Nach der bis Ende des Veranlagungszeit-
raums 2016 geltenden Gesetzesfassung 
bestand für Kapitalerträge aus einer Be-
teiligung an einer Kapitalgesellschaft die 
Möglichkeit zur Anwendung des Teilein-
künfteverfahrens, wenn der Steuerpflichtige 
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 
1 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt und 
beruflich für diese tätig war.

Dies setzt nach Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs nicht voraus, dass der Gesellschaf-
ter unmittelbar für diejenige Kapitalgesell-
schaft tätig geworden sein muss, für deren 
Kapitalerträge er den Antrag gestellt hat.

Im entschiedenen Fall war der Geschäftsfüh-
rer einer GmbH zu 5,75 % an deren Mutter-
gesellschaft beteiligt. Zwischen den Gesell-
schaften bestand ein Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag. Das Finanzamt 

sah in diesem Fall die berufliche Tätigkeit für 
die Tochtergesellschaft als nicht ausreichend 
an.

Das Gericht beschränkt das Merkmal der 
„beruflichen Tätigkeit für die Gesellschaft“ 
hingegen nicht auf eine Tätigkeit für die 
Gesellschaft, an der die unmittelbare Betei-
ligung besteht. Vielmehr kann es sich auch 
um Tätigkeiten auf der Ebene einer Tochter-
gesellschaft handeln, wenn der dort tätige 
Geschäftsführer für die Umsetzung der ihm 
aufgrund des Beherrschungsvertrags erteil-
ten Weisungen verantwortlich ist.
Hinweis: Für Veranlagungszeiträume ab 2017 
wurden die Antragsvoraussetzungen geän-
dert. Demnach muss der Antragsteller durch 
seine berufliche Tätigkeit für die Kapitalge-
sellschaft maßgeblichen unternehmerischen 
Einfluss auf deren wirtschaftliche Tätigkeit 
nehmen können.
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Abzug von Unterhaltsaufwendungen 
als außergewöhnliche Belastung

Ein Ehepaar machte eine im Dezember 2010 
entrichtete Zahlung i. H. v. 3.000 € als außer-
gewöhnliche Belastung geltend. Die Zahlung 
hatte das Paar an den in Brasilien lebenden 
Vater der Ehefrau als Unterhaltszahlung 
geleistet. Im Mai 2011 überwies das Ehepaar 
dem Vater erneut 3.000 €. Das Finanzamt 
sah die erste Zahlung als Unterhaltszahlung 
für den Zeitraum von Dezember 2010 bis 
April 2011 an und ließ in 2010 lediglich einen 
anteiligen, auf Dezember 2010 entfallenden 
Betrag als außergewöhnliche Belastung zum 
Abzug zu.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Unterhaltszahlungen 
sind nach ständiger Rechtsprechung nur 
insoweit zum Abzug zugelassen, als sie dem 
laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsemp-

E I N K O M M E N S T E U E R

fängers im Veranlagungszeitraum dienen. 
Zwar können auch nur gelegentliche, z. B. 
nur ein- oder zweimalige Leistungen im Jahr, 
Unterhaltsaufwendungen sein. Eine Rück-
beziehung der Zahlung auf einen vor dem 
Monat der Zahlung liegenden Zeitraum 
ist jedoch grundsätzlich ausgeschlossen. 
Ebenfalls nicht abzugsfähig sind Zahlungen, 
soweit sie zur Deckung „laufender “ Bedürf-
nisse für eine Zeit nach Ablauf des Veran-
lagungszeitraums der Zahlung geleistet 
werden.

Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs kann zu gewissen Härten führen. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass die 
volle Abziehbarkeit von Unterhaltsaufwen-
dungen durch eine zweckmäßige Wahl des 
Zahlungszeitpunkts sichergestellt wird.



11I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

E I N K O M M E N S T E U E R

Kein Wechsel von der degressiven Ab-
schreibung zur Abschreibung nach der 
tatsächlichen Nutzungsdauer

Wählt ein Steuerpflichtiger die degressive 
Gebäude-Abschreibung, so macht er eine 
Abschreibung für Abnutzung nach fallenden 
Staffelsätzen geltend.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
ein späterer Wechsel von der degressiven 
Abschreibung hin zu einer Abschreibung 
nach der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht 
möglich ist. Durch die Wahl der degressiven 
Abschreibung entscheidet sich der Steuer-
pflichtige bewusst für eine typisierende Form 
der Abschreibung, bei der die tatsächliche 
Nutzungsdauer des Gebäudes keine Rolle 
spielt. Dies stellt eine Rechtsvereinfachung 
dar. Diese tritt aber nur dann ein, wenn die 
Wahl der Abschreibung über die gesamte 
Dauer der Abschreibung beibehalten wird.

Gewerbliche Vermietung von Ferien-
wohnungen

Schaltet der Vermieter einer Ferienwohnung 
einen gewerblichen Vermittler ein, ist er nicht 
zwangsläufig auch selbst gewerblich tätig. 
Allerdings kann auch bereits die Vermietung 
nur einer Ferienwohnung gewerblich sein, 
wenn die Wohnung in einem Feriengebiet 
in einer einheitlichen Wohnanlage liegt 
und Werbung und Verwaltung einer Feri-
endienstorganisation übertragen wurden. 
Die Vermietung ist mit einem gewerblichen 
Beherbergungsunternehmen vergleich-
bar, wenn die Wohnungen wie Hotel- oder 
Pensionsräume ausgestattet sind, für die 
Vermietung an wechselnde Mieter geworben 
wird und sie hotelmäßig (mit hotelmäßigen 
Zusatzleistungen) angeboten werden.

Die Aktivitäten des Vermittlers (z. B. Wer-
bung, Organisation der Schlüsselübergabe, 
Abschluss der Mietverträge im eigenen 
Namen, Betreuung der Mieter vor Ort) 
sind dem Vermieter als eigene gewerbliche 
Vermietung zuzurechnen, auch wenn beide 
nicht (z. B. durch eine Beteiligung) miteinan-
der verbunden sind und lediglich der Ver-
mittler stellvertretend die Mietverträge mit 
den Feriengästen geschlossen hat.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg Vorpommern)
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Aufteilung des Kaufpreises auf Grund-
stück und Gebäude nach Sachwertver-
fahren auch bei Gebäudewertanteil von 
nur 40 %

Wird ein bebautes Grundstück gekauft, 
ist der Kaufpreis auf die anteiligen Werte 
des Grund und Bodens und des Gebäudes 
aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung 
nur für die auf das Gebäude entfallenden 
Anschaffungskosten geltend gemacht wer-
den kann. Die anteiligen Werte können nach 
der Immobilienwertermittlungsverordnung 
ermittelt werden. Diese kennt drei Bewer-
tungsverfahren: das Vergleichswert-, das 
Ertragswert- und das Sachwertverfahren.

Bei selbstgenutzten und vermieteten Eigen-
tumswohnungen (im Privatvermögen) sowie 
Mehrfamilienhäusern wird grundsätzlich eine 

Kaufpreisaufteilung nach dem Sachwertver-
fahren durchgeführt. Das Finanzgericht Ber-
lin Brandenburg hat entschieden, dass auch 
bei einem Gebäudewertanteil von nur 40 % 
die Aufteilung nach dem Sachwertverfahren 
vorzunehmen ist. Es gibt keinen Grundsatz, 
dass der Gebäudewertanteil höher als der 
Grundstückswert sein muss. Der niedrige-
re Gebäudewertanteil kann sich bspw. aus 
einem besonders großen Grundstück, einem 
niedrigen Baustandard oder dem hohen 
Gebäudealter ergeben.

Tipp: Wurde der Kaufpreis bereits im Kauf-
vertrag aufgeteilt, muss das Finanzamt dies 
akzeptieren, wenn die Aufteilung nicht nur 
zum Schein getroffen wurde, keinen Gestal-
tungsmissbrauch darstellt sowie grundsätz-
lich den realen Wertverhältnissen entspricht 
und wirtschaftlich haltbar erscheint.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Zufluss des Arbeitslohns bei Erhalt von 
Tankgutscheinen vom Arbeitgeber für 
mehrere Monate im Voraus

Werden einem Arbeitnehmer Tankgutschei-
ne für mehrere Monate im Voraus über-
lassen, gilt der gesamte Sachbezug bereits 
bei Erhalt der Gutscheine als zugeflossen. 
Das ist auch dann der Fall, wenn zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Ver-
einbarung getroffen wurde, dass pro Monat 
immer nur ein Gutschein im Gesamtwert von 
maximal 44 € (Sachbezugsfreigrenze) ein-
gelöst werden darf. Das Finanzamt vertrat in 
einem solchen Fall die Auffassung, dass die 
Sachbezugsfreigrenze überschritten sei und 
unterwarf die Zuwendung bei Hingabe der 
Pauschalsteuer von 30 %.

Das Sächsische Finanzgericht bestätigte 
die Auffassung des Finanzamts. Der Zufluss 
beim Arbeitnehmer erfolgte bereits mit 
Übergabe des Gutscheins, da der Arbeit-
geber ab diesem Zeitpunkt keinen Einfluss 
mehr darauf hatte, wie der Gutschein ver-
wendet und wann er eingelöst wird. Die 
Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber ist lediglich arbeitsrechtlich von 
Bedeutung und hat keinen Einfluss auf die 
steuerliche Beurteilung.

E I N K O M M E N S T E U E R
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KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

Abschreibung der Darlehnsforderung 
einer Kapitalgesellschaft gegenüber ih-
rem Gesellschafter als verdeckte Gewin-
nausschüttung

Wird ein von einer Kapitalgesellschaft ge-
währtes Darlehn, z. B. wegen Insolvenz des 
Darlehensschuldners, uneinbringlich, muss 
sie es handelsrechtlich gewinnmindernd 
abschreiben, steuerlich kann sie es abschrei-
ben. Hat die Kapitalgesellschaft das Darlehn 
ihrem Gesellschafter oder einer diesem nahe 
stehenden Person zu unter fremden Dritten 
nicht üblichen Bedingungen gewährt (z. B. 
keine Besicherung bei langfristigem Darlehn 
trotz angespannter wirtschaftlicher Lage des 

Schuldners), ist die Abschreibung nach Auf-
fassung des Finanzgerichts München durch 
eine verdeckte Gewinnausschüttung zu kor-
rigieren, sodass der steuerliche Gewinn im 
Ergebnis nicht gemindert wird. Das Darlehn 
wurde in diesem Fall aus im Gesellschafts-
verhältnis liegenden Gründen und nicht aus 
im betrieblichen Interesse der Gesellschaft 
liegenden Gründen gegeben.
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Berichtigung einer Rechnung bei un-
richtigem Umsatzsteuerausweis

Eine Grundstückseigentümerin verpachtete 
ein bebautes Grundstück zum Betrieb eines 
Pflegeheims an eine Gesellschaft. Die Ein-
richtungsgegenstände stellte sie der Gesell-
schaft mittels eines gesonderten Vertrags 
zur Verfügung. Die Grundstücksverpachtung 
behandelte sie als steuerfrei, während sie für 
die Vermietung der Einrichtungsgegenstän-
de Umsatzsteuer in Rechnung stellte.

Später beantragte sie, die Umsatzsteuer 
herabzusetzen, weil die Überlassung der 
Einrichtungsgegenstände als Nebenleistung 
zur steuerfreien Verpachtung ebenfalls steu-
erfrei sei. Sie teilte dem Finanzamt weiter-
hin mit, dass sie die bisherige Abrechnung 

gegenüber der Gesellschaft berichtigt habe 
und forderte die Erstattung des sich aus der 
Rechnungsberichtigung ergebenden Be-
trags. Das Finanzamt verweigerte die Erstat-
tung, weil die zu hoch ausgewiesene Steuer 
nicht an den Leistungsempfänger zurückge-
zahlt wurde.

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt 
Recht. Wer als Unternehmer in einer Rech-
nung einen zu hohen Steuerbetrag ausweist, 
kann seine Rechnung berichtigen. Für eine 
wirksame Rechnungsberichtigung muss der 
Unternehmer darüber hinaus die zu viel ver-
einnahmte Umsatzsteuer an den Leistungs-
empfänger zurückzahlen, da er ansonsten 
doppelt begünstigt wäre. Die Rückzahlung 
kann auch im Wege der Abtretung und Ver-
rechnung erfolgen.

U M S AT Z S T E U E R
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Kein Vorsteuerabzug für betrieblich 
genutzten Luxussportwagen

Vorsteuerbeträge sind nicht abziehbar, wenn 
sie auf Aufwendungen entfallen, für die das 
einkommensteuerrechtliche Abzugsverbot 
gilt. Darunter fallen u. a. Aufwendungen, 
die die Lebensführung des Steuerpflichtigen 
oder anderer Personen berühren, soweit sie 
als unangemessen anzusehen sind. Die-
se Vorschrift schränkt den Grundsatz ein, 
dass betrieblich veranlasste Aufwendungen 
grundsätzlich ohne Rücksicht auf ihre Not-
wendigkeit, Üblichkeit und Zweckmäßigkeit 
als Betriebsausgaben abgezogen werden 
können.

Die Anschaffung eines Luxussportwagens ist 
nicht immer unangemessen. Ob ein unan-
gemessener betrieblicher Aufwand vorliegt, 
ist danach zu beurteilen, ob ein ordentlicher 
und gewissenhafter Steuerpflichtiger ange-
sichts der erwarteten Vorteile und Kosten 
die Aufwendungen ebenfalls auf sich ge-
nommen hätte. Hierbei sind alle Umstände 
des Einzelfalls zu berücksichtigen. Neben 

der Größe des Unternehmens, der Höhe des 
Umsatzes und des Gewinns ist vor allem die 
Bedeutung des Repräsentationsaufwands 
für den Geschäftserfolg nach der Art der 
ausgeübten Tätigkeit und seine Üblichkeit in 
vergleichbaren Fällen als Beurteilungskriteri-
um heranzuziehen.

Ein Unternehmen mit Gewinnen zwischen 
86.000 € und 108.000 € erwarb einen Lu-
xussportwagen für netto 250.000 €. Das 
Fahrzeug wurde nahezu ausschließlich vom 
Geschäftsführer genutzt. Die Fahrleistung 
war gering, sie betrug nur 2.460 km in sie-
ben Monaten.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Ham-
burg diente das Fahrzeug vornehmlich dem 
privaten Repräsentationsbedürfnis des Ge-
schäftsführers. Es ließ den Vorsteuerabzug 
nicht zu, weil das besondere betriebliche 
Interesse nicht dargetan wurde.

U M S AT Z S T E U E R
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E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein 
Familienheim bei krankheitsbedingtem 
Wohnungswechsel innerhalb des Hau-
ses

Eine Mutter zog krankheitsbedingt vom 
Obergeschoss ins Erdgeschoss ihres Zwei-
familienhauses. Ihre Tochter bezog das 
Obergeschoss, auch um die Mutter pfle-
gen zu können. Drei Jahre später verstarb 
die Mutter. Die Tochter wurde Alleinerbin. 
Sie vermietete die von der Mutter zuletzt 
bewohnte Wohnung an ihre Söhne. In der 
Erbschaftsteuererklärung beantragte sie die 
Steuerbefreiung für ein Familienheim.

Das Finanzgericht München sah die Vor-
aussetzungen zur Steuerbefreiung als nicht 
gegeben an. Die Steuerbefreiung setzt vor-
aus, dass ein Kind als Erbe die vom Erblasser 
genutzte Wohnung selbst nutzt. Die Vermie-
tung, hier: der Wohnung im Erdgeschoss, an 
Kinder der Erbin ist keine Eigennutzung.

Auch eine Steuerbefreiung für die im Ober-
geschoss gelegene Wohnung kam nicht in 
Betracht, da die Wohnung der Tochter un-
entgeltlich zur Nutzung überlassen wurde. 
Eine unentgeltliche Nutzungsüberlassung ist 
aber keine Eigennutzung.

Die Steuerbefreiung für ein Familienheim ist 
auch möglich, wenn die Wohnung von der 
Erblasserin aus zwingenden Gründen un-
ter Aufgabe des eigenen Hausstands nicht 
mehr selbst genutzt werden kann. Ursäch-
lich hierfür können u. a. krankheitsbedingte 
Umstände sein. Auch diese Steuerbefrei-
ungsgründe lagen nach Auffassung des Ge-
richts nicht vor, da die Mutter den eigenen 
Hausstand nicht aufgegeben, sondern mit 
dem Wohnungswechsel nur ins Erdgeschoss 
verlagert hatte.
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Betriebskosten müssen nach tatsächli-
cher Wohnfläche abgerechnet werden

Für die Berechnung der Betriebskosten ist 
die tatsächliche Wohnfläche und nicht die 
im Mietvertrag angegebene Wohnungs-
größe entscheidend. Dies hat der Bundes-
gerichtshof in Abkehr von seiner bisherigen 
Rechtsprechung entschieden. Demnach war 
bei der Berechnung der Betriebskosten eine 
Abweichung der Wohnfläche erst dann zu 
berücksichtigen, wenn diese mehr als 10 % 
der im Mietvertrag vereinbarten Wohnfläche 
betrug.

Im entschiedenen Fall ging der Mietvertrag 
von 75 qm Wohnfläche aus, tatsächlich 
betrug diese 78 qm. Der Vermieter legte bei 
der Betriebskostenabrechnung die größere 
Wohnfläche zugrunde. Dies hielten die Mie-

ter unter Berufung auf den Mietvertrag für 
unzulässig und zahlten nur die geringeren 
Betriebskosten.

Nach Ansicht des Gerichts hat der Vermieter 
die Abrechnung zutreffend auf der Grund-
lage der tatsächlichen Fläche abgerechnet 
und der vertraglich vereinbarten Wohnflä-
che bei der Abrechnung keine Bedeutung 
beigemessen. Mieter dürfen nur insoweit mit 
Kosten belastet werden, als es ihrer tatsächli-
chen Wohnungsgröße entspricht. Die Ge-
samtschau bei den Betriebskosten erfordere 
eine interessengerechte Verteilung nach 
objektiven Abrechnungsmaßstäben.

M I E T E R  /  V E R M I E T E R


